
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/12/17 2Ob553/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1976

Norm

ABGB §1098 Id

ABGB §1392 H

ABGB §1393 Ce

Rechtssatz

Bei Weitergabe des Gebrauchs der Bestandsache durch den Bestandnehmer kann im Zweifel immer nur eine

Verfügung über den Bestandgegenstand und nicht über das Bestandrecht, also nur Unterbestand und nicht

Bestandrechtsabtretung, angenommen werden.
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